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Gesetz Gesetz üüber das Verfahren in Familiensachen ber das Verfahren in Familiensachen 

und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeitund in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

Buch 2 Buch 2 -- Verfahren in Familiensachen (Verfahren in Familiensachen (§§§§ 111 111 –– 270)270)

Abschnitt 3 Abschnitt 3 -- Verfahren in Kindschaftssachen (Verfahren in Kindschaftssachen (§§§§ 151 151 –– 168a)168a)

§§ 158 Verfahrensbeistand158 Verfahrensbeistand

̈̈ (1) Das Gericht hat dem minderj(1) Das Gericht hat dem minderjäährigen Kind in Kindschaftssachen, die seine Person betreffen, eihrigen Kind in Kindschaftssachen, die seine Person betreffen, einen nen 
geeigneten Verfahrensbeistand zu bestellen, soweit dies zur Wahrgeeigneten Verfahrensbeistand zu bestellen, soweit dies zur Wahrnehmung seiner Interessen nehmung seiner Interessen 
erforderlich ist.erforderlich ist.

̈̈ (2) Die Bestellung ist in der Regel erforderlich,(2) Die Bestellung ist in der Regel erforderlich,

̈̈ 1. wenn das Interesse des Kindes zu dem seiner gesetzlichen Vert1. wenn das Interesse des Kindes zu dem seiner gesetzlichen Vertreter in erheblichem Gegensatz steht,reter in erheblichem Gegensatz steht,

̈̈ 2. in Verfahren nach den 2. in Verfahren nach den §§§§ 1666 und 1666a des B1666 und 1666a des Büürgerlichen Gesetzbuchs, wenn die teilweise oder rgerlichen Gesetzbuchs, wenn die teilweise oder 
vollstvollstäändige Entziehung der Personensorge in Betracht kommt,ndige Entziehung der Personensorge in Betracht kommt,

̈̈ 3. wenn eine Trennung des Kindes von der Person erfolgen soll, i3. wenn eine Trennung des Kindes von der Person erfolgen soll, in deren Obhut es sich befindet,n deren Obhut es sich befindet,

̈̈ 4. in Verfahren, die die Herausgabe des Kindes oder eine Verblei4. in Verfahren, die die Herausgabe des Kindes oder eine Verbleibensanordnung zum Gegenstand bensanordnung zum Gegenstand 
haben, oderhaben, oder

̈̈ 5. wenn der Ausschluss oder eine wesentliche Beschr5. wenn der Ausschluss oder eine wesentliche Beschräänkung des Umgangsrechts in Betracht kommtnkung des Umgangsrechts in Betracht kommt

̈̈ (3) Der Verfahrensbeistand ist so fr(3) Der Verfahrensbeistand ist so früüh wie mh wie mööglich zu bestellen. Er wird durch seine Bestellung als glich zu bestellen. Er wird durch seine Bestellung als 
Beteiligter zum Verfahren hinzugezogen. Sieht das Gericht in denBeteiligter zum Verfahren hinzugezogen. Sieht das Gericht in den FFäällen des Absatzes 2 von der llen des Absatzes 2 von der 
Bestellung eines Verfahrensbeistands ab, ist dies in der EndentsBestellung eines Verfahrensbeistands ab, ist dies in der Endentscheidung zu begrcheidung zu begrüünden. Die Bestellung nden. Die Bestellung 
eines Verfahrensbeistands oder deren Aufhebung sowie die Ablehnueines Verfahrensbeistands oder deren Aufhebung sowie die Ablehnung einer derartigen Mang einer derartigen Maßßnahme sind nahme sind 
nicht selbstnicht selbstäändig anfechtbar.ndig anfechtbar.
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̈̈ (4) Der Verfahrensbeistand hat das Interesse des Kindes festzust(4) Der Verfahrensbeistand hat das Interesse des Kindes festzustellen und im gerichtlichen Verfahren ellen und im gerichtlichen Verfahren 
zur Geltung zu bringen. Er hat das Kind zur Geltung zu bringen. Er hat das Kind üüber Gegenstand, Ablauf und mber Gegenstand, Ablauf und mööglichen Ausgang des glichen Ausgang des 
Verfahrens in geeigneter Weise zu informieren. Soweit nach den UVerfahrens in geeigneter Weise zu informieren. Soweit nach den Umstmstäänden des Einzelfalls ein nden des Einzelfalls ein 
Erfordernis besteht, kann das Gericht dem Verfahrensbeistand dieErfordernis besteht, kann das Gericht dem Verfahrensbeistand die zuszusäätzliche Aufgabe tzliche Aufgabe üübertragen, bertragen, 
GesprGesprääche mit den Eltern und weiteren Bezugspersonen des Kindes zu fche mit den Eltern und weiteren Bezugspersonen des Kindes zu füühren sowie am hren sowie am 
Zustandekommen einer einvernehmlichen Regelung Zustandekommen einer einvernehmlichen Regelung üüber den Verfahrensgegenstand mitzuwirken. Das ber den Verfahrensgegenstand mitzuwirken. Das 
Gericht hat Art und Umfang der Beauftragung konkret festzulegen Gericht hat Art und Umfang der Beauftragung konkret festzulegen und die Beauftragung zu begrund die Beauftragung zu begrüünden. nden. 
Der Verfahrensbeistand kann im Interesse des Kindes RechtsmittelDer Verfahrensbeistand kann im Interesse des Kindes Rechtsmittel einlegen. Er ist nicht gesetzlicher einlegen. Er ist nicht gesetzlicher 
Vertreter des Kindes.Vertreter des Kindes.

̈̈ (5) Die Bestellung soll unterbleiben oder aufgehoben werden, wen(5) Die Bestellung soll unterbleiben oder aufgehoben werden, wenn die Interessen des Kindes von n die Interessen des Kindes von 
einem Rechtsanwalt oder einem anderen geeigneten Verfahrensbevoleinem Rechtsanwalt oder einem anderen geeigneten Verfahrensbevollmlmäächtigten angemessen chtigten angemessen 
vertreten werden.vertreten werden.

̈̈ (6) Die Bestellung endet, sofern sie nicht vorher aufgehoben wir(6) Die Bestellung endet, sofern sie nicht vorher aufgehoben wird,d,

1. mit der Rechtskraft der das Verfahren abschlie1. mit der Rechtskraft der das Verfahren abschließßenden Entscheidung oderenden Entscheidung oder

2. mit dem sonstigen Abschluss des Verfahrens.2. mit dem sonstigen Abschluss des Verfahrens.


